Gesetzliche Erbfolge

Die gesetzliche Erbfolge bestimmt die Erben aus dem Kreis der Verwandten des Erblassers. Verwandt ist mit dem Erblasser jeder, der von ihm (Kinder, Enkel, Urenkel usw.) oder von derselben dritten Person abstammt (Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel, Neffe usw.).

Erbberechtigt ist im auch, wer zum Zeitpunkt des Erbfalles noch nicht geboren, aber bereits gezeugt ist (Nasciturus), § 1923

	

	Übersicht: Erben der ersten Ordnung

	 
	
	 

	Erblasser(in)

	          |
	 
	|

	Sohn 1/2
	 
	Tochter 1/2

	k

	Bei verstorbenem Kind:

	Erblasser(in)

	          |
	 
	|

	Sohn 1/2
	 
	Kind: verstorben

	 
	 
	|
	|

	 
	 
	Enkel 1/4
	Enkel 1/4

	
	
	
	



	Übersicht: Erben der zweiten Ordnung

	 
	
	 

	Erblasser(in)

	          |
	 
	|

	Mutter 1/2
	 
	Vater 1/2

	k

	Bei verstorbener Mutter:

	Erblasser(in)

	          |
	 
	|

	Vater 1/2
	 
	Mutter: verstorben

	 
	 
	|
	|

	 
	 
	Schwester des Erblassers 1/4
	Bruder des Erblasser 1/4


Handelsgesetzbuch (HGB)

Die Firma ist der Name unter dem ein Vollkaufmann seine Geschäfte betreibt. (§ 17 HBG). Die Firma ist eine eigene Rechtsperson, d.h sie kann selbst klagen oder verklagt werden und kann nur zusammen mit dem Handelsgeschäft übertragen werden. Die Firma muss als Zusatz in jedem Fall die Rechtsform oder den Kaufmannszusatz beinhalten. 

Firmengrundsätze
Rechtsformzusatz  

In jedem Fall muss die Firma einen Zusatz enthalten, der die Rechtsform (oder eine allgemein verständliche Abkürzung der Rechtsform) des Unternehmens angibt, z. B. e. K., Meier AG, Huber GmbH. (§ 19 HGB) 

Firmenwahrheit  

Für Außenstehende muss erkennbar sein, wer Firmeninhaber ist und welche Art von Unternehmung vorliegt. Es dürfen keine falschen Angaben über Art und Umfang der Firma angegeben werden. 

Firmenausschließlichkeit  

Jede Firma muss sich von anderen Firmen unterscheiden, die bereits im Handelsregister eingetragen sind und sich in derselben Gemeinde befinden. (§ 30 Abs. 1 HGB) 

Firmenbeständigkeit  

Um Verwechselungen zu vermeiden, kann bei Übergabe der Firma nicht allein der Name verkauft werden; diese ist nur kaufbar, wenn die Branche beibehalten wird. 

Firmenöffentlichkeit  

Jeder Kaufmann muss seine Firma in das Handelsregister eintragen lassen. In jedem Geschäftsbrief muss die Firma mit Rechtsformzusatz, zustellfähiger Anschrift und weiteren Angaben genannt werden. 

Firmenklarheit  

Die Firma muss klar sein. Sie darf den Außenstehenden nicht über wesentliche geschäftliche Verhältnisse irreführen (§ 18 Abs. 2 HGB).

Firmenarten
Personenfirma  

als Firma gibt ein Einzelkaufmann seinen Vor- und Nachnamen oder eine Gesellschaft den Namen eines oder mehrerer Gesellschafter an, z. B. Henkel KGaA nach dem Unternehmensgründer Fritz Henkel. 

Fantasiefirma  

als Firma wird irgendein Ausdruck frei gewählt, z. B. Infineon 

Sachfirma  

als Firma wird die Tätigkeit des Unternehmens sachlich beschrieben, z. B. Bankaktiengesellschaft 

Mischfirma  

eine Kombination aus Personen-, Fantasie- und/oder Sachfirma, z. B. Tchibo – Carl Tchilling-Hiryan - Kaffeebohnen 

Wie auch bei Markennamen werden im Zuge der Globalisierung vermehrt international funktionierende Kunstbegriffe eingesetzt, welche erstens in möglichst vielen Sprachen aussprechbar sind, zweitens weltweit weitestmöglich unbesetzt sind (z. B. keine Treffer in Internet-Suchmaschinen vor der Firmierung), drittens in jeder Sprache positive Assoziationen wecken; z. B. "Novartis", das die lateinischen Ausdrücke für neu und Kunst vereint.

Firmenzusätze
§ 19 HGB, 4 GmbHG, AG schreiben vor, dass eine Firma einen Zusatz enthalten muss, aus dem die Rechtsform bzw. die Kaufmannseigenschaft des Unternehmens zu ersehen ist.

	Rechtsformzusätze bzw. Kaufmannszusätze

	Abkürzung
	Vollständige Bezeichnung

	e. K.
	eingetragener Kaufmann oder eingetragene Kauffrau

	e. Kfm.
	eingetragener Kaufmann

	e. Kfr.
	eingetragene Kauffrau

	OHG / oHG
	Offene Handelsgesellschaft

	EWIV
	Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung

	KG
	Kommanditgesellschaft

	GmbH
	Gesellschaft mit beschränkter Haftung

	UG (haftungsbeschränkt)
	Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

	AG
	Aktiengesellschaft

	SE
	Europäische Gesellschaft (Societas Europaea)

	VVaG
	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit

	eG
	eingetragene Genossenschaft

	SCE
	Europäische Genossenschaft (Societas Cooperativa Europaea)

	KGaA
	Kommanditgesellschaft auf Aktien

	GmbH & Co. KG
	Kommanditgesellschaft mit einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Komplementärin

	GmbH & Co. KGaA
	Kommanditgesellschaft auf Aktien mit einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Komplementärin


Keine Firma hat demgegenüber die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), da sie kein Handelsgesellschaft im Sinne des § 6 Abs. 1 HGB ist. Sie kann lediglich eine firmenähnliche sogenannte Geschäftsbezeichnung führen.

